
Aufgaben der Behörden und Kommissionen 
 
 
Kommission: Abstimmungs- und Wahlbüro 
 
Mitglieder  
Total: 4 - 20 
Präsidium: Gemeindepräsident 
Stellvertretung: Gemeindeschreiber 
Mitglieder:  3 Mitglieder des Gemeinderates, Gemeindeschreiber oder Stv. 
 Mind. 1 Verwaltungsangestellte*r, Vertreter aus allen Parteien 
 
Protokoll: Gemeindeschreiber  
Konstituierung: alle 2 Jahre durch den Gemeinderat 

Das Aufgebot der Kommissionsmitglieder variiert je nach Abstimmung oder Wahlen. In der 
jeweiligen Zusammensetzung ist jede Partei gleich stark vertreten. 
 
Anforderungen 
Gemeinderäte, Vertreter der Ortsparteien, interessierte Bürger aus Reichenburg, 
Verwaltungsangestellte 
 
Aufgaben / Ziel 
 Leitung und Überwachung der Abstimmungen und Wahlen 
 Urnenwache 
 Auszählung der Stimmen 
 Ermittlung der Ergebnisse 
 Wahlergebnisse an Amtsstellen übermitteln und veröffentlichen 

Kompetenzen 
Gemäss Wahl- und Abstimmungsgesetz vom 15. Okt. 1970 und Wahl- und 
Abstimmungsverordnung vom 19. Okt. 1999. 

Anzahl Sitzungen 
 4 - 7 Wahl- und Abstimmungssonntage 
 
Allgemeine Rechte und Pflichten siehe „Weisungen über die Führungsgrundsätze der 
Behörden und Kommissionen“ 


